
 MELDEZETTEL 
 Fertig  ausgefüllt  und  unterschrieben  mitgebracht  macht  ihr  unserem  Regattabüro  eine  Freude.  😉 

 HAFTUNGSBEGRENZUNG,  UNTERWERFUNGS-KLAUSEL 

 Die  Verantwortung  für  die  Entscheidung  eines  Bootsführers,  an  einer  Wettfahrt/Trainingsveranstaltung  teilzunehmen  oder  sie 
 fortzusetzen,  liegt  allein  bei  ihm,  er  übernimmt  insoweit  auch  die  Verantwortung  für  seine  Mannschaft.  Der  Bootsführer  ist  für  die 
 Eignung  und  das  richtige  seemännische  Verhalten  seiner  Crew  sowie  für  die  Eignung  und  den  verkehrssicheren  Zustand  des 
 gemeldeten  Bootes  verantwortlich. 
 Der  Veranstalter  ist  berechtigt,  in  Fällen  höherer  Gewalt  oder  aufgrund  behördlicher  Anordnungen  oder  aus  Sicherheitsgründen, 
 Änderungen  in  der  Durchführung  der  Veranstaltung  vorzunehmen  oder  die  Veranstaltung  abzusagen.  In  diesen  Fällen  besteht  keine 
 Schadenersatzverpflichtung  des  Veranstalters  gegenüber  dem  Teilnehmer. 
 Eine  Haftung  des  Veranstalters,  gleich  aus  welchem  Rechtsgrund,  für  Sach-  und  Vermögensschäden  jeder  Art  und  deren  Folgen,  die 
 dem  Teilnehmer  während  oder  im  Zusammenhang  mit  der  Teilnahme  an  der  Veranstaltung  durch  ein  Verhalten  des  Veranstalters, 
 seiner  Vertreter,  Erfüllungsgehilfen  oder  Beauftragten  entstehen,  ist  bei  der  Verletzung  von  Pflichten,  die  nicht  Haupt-/bzw. 
 vertragswesentliche  Pflichten  (Kardinalpflichten)  sind,  beschränkt  auf  Schäden,  die  vorsätzlich  oder  grob  fahrlässig  verursacht 
 wurden.  Bei  der  Verletzung  von  Kardinalpflichten  ist  die  Haftung  des  Veranstalters  ausgeschlossen.  Soweit  die  Schadenersatzhaftung 
 des  Veranstalters  ausgeschlossen  oder  eingeschränkt  ist,  befreit  der  Teilnehmer  von  der  persönlichen  Schadenersatzhaftung  auch  die 
 Angestellten  -  Arbeitnehmer  und  Mitarbeiter  -  Vertreter,  Erfüllungsgehilfen,  Sponsoren  und  Personen,  die  Schlepp-,  Sicherungs-, 
 oder  Bergungsfahrzeuge  bereitstellen,  führen  oder  bei  deren  Einsatz  behilflich  sind,  sowie  auch  alle  anderen  Personen,  denen  im 
 Zusammenhang  mit  der  Durchführung  der  Veranstaltung  ein  Auftrag  erteilt  worden  ist. 
 Die  gültigen  Wettfahrtregeln  der  ISAF  inkl.  der  Zusätze  des  DSV,  die  Ordnungsvorschriften  Regattasegeln  und  das  Verbandsrecht  des 
 DSV,  die  Klassenvorschriften  sowie  die  Vorschriften  der  Ausschreibung  und  Segelanweisung  sind  einzuhalten  und  werden 
 ausdrücklich  anerkannt. 

 MEDIENRECHTE 

 Mit  der  Anmeldung  zu  dieser  Veranstaltung  erklären  die  Teilnehmenden  ihr  Einverständnis,  dass  Fotos  und  Videos  von  ihrer  Person 
 gemacht  und  im  Rahmen  der  Öffentlichkeitsarbeit  des  Veranstaltenden  verwendet  werden  dürfen,  z.B.  über  Webseiten,  Newsletter, 
 Print-  und  TV-Medien  und  soziale  Netzwerke.  Darüber  hinaus  übertragen  die  Teilnehmenden  bzw.  deren  Personensorgeberechtigte 
 dem  Veranstaltenden  entschädigungslos  das  zeitlich  und  räumlich  unbegrenzte  Recht  für  die  eventuell  auch  kommerzielle  Nutzung 
 von  Bild-,  Foto-,  Fernseh-  und  Hörfunkmaterial,  das  während  der  Veranstaltung  von  den  Teilnehmenden  gemacht  wurde.  Die  evtl. 
 kommerzielle  Verwendung  des  Bildmaterials  geschieht  durch  den  BWV,  durch  seine  Sponsoren  sowie  durch  Dritte  (bspw. 
 Medienanstalten).  Die  Einräumung  der  Verwertungsrechte  bezieht  sich  auch  auf  den  Bereich  aller  gegenwärtigen  und  künftigen 
 Medien  und  Einrichtungen  einschließlich  der  Multimedia-Anwendungen  (Internet,  Onlinedienste,  etc.).  Die  Verwertung  der  Rechte 
 kann  auch  im  Rahmen  einer  Gruppenvermarktung  erfolgen.  Bei  kommerzieller  Nutzung  durch  den  BWV  stehen  die  Erlöse 
 ausschließlich  dem  BWV  zu. 
 Für  selbst  erstelltes  Bild-  und  Filmmaterial  das  der/die  Teilnehmende  dem  BWV,  insbesondere  aber  nicht  ausschließlich  durch 
 Upload  in  Vereinsgruppen  sozialer  Medien  oder  anderer  elektronischer  Netzwerke,  zur  Verfügung  stellt,  wird  dem  BWV  mit  dieser 
 Handlung  gleichzeitig  das  kommerzielle  und  nichtkommerzielle  und  zeitlich  unbegrenzte  und  nicht  ausschließliche  Nutzungsrecht  an 
 diesem  Material  überlassen.  Vorgenannte  Einräumung  umfasst  auch,  dass  die  von  ihm/ihr  angefertigten  Aufnahmen  räumlich, 
 zeitlich  sowie  inhaltlich  unbeschränkt  in  unveränderter  oder  veränderter  Form  durch  den  BWV  für  alle  Nutzungszwecke  und 
 bekannte  Nutzungsarten  vervielfältigt,  ausgestellt  und  öffentlich  wiedergegeben  werden  können.  Bei  kommerzieller  Nutzung  durch 
 den  BWV  stehen  die  Erlöse  ausschließlich  dem  BWV  zu. 

 Bootsklasse  Segelnummer 

 Name  des  1.  Crewmitglieds/Bootsführer/in 

 Ort,  Datum  Unterschrift 
 (bei  Minderjährigen  die  gesetzlich  vertretende  Person) 

 Name  des  2.  Crewmitglieds/Vorschoter:in 

 Ort,  Datum  Unterschrift 
 (bei  Minderjährigen  die  gesetzlich  vertretende  Person 
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